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Urteil des Obersten Gerichts
vom 27. Ja n u a r 1956 

— 1 Zst (I) 1/56 —

4. D er A ngeklagte Sachße stand seit dem Ja h re  1948 
m it dem kaufm ännischen L eiter der G eschäftsstelle 
Dresden der In ternationalen  Büromaschinen-Gesell- 
schaft (IBM ), Au., in Verbindung. E r  h a tte  ihn bei 
einem Qualifizierungslehrgang kennengelernt und 
w andte sich auch in der Folge in fachlichen F ragen  
öfter an  ihn. Im  Jah re  1952 w urde Au. republikflüchtig. 
Der A ngeklagte Sachße schrieb ihm, um die Verbin
dung nicht abreißen zu lassen. Im  Laufe der K orre
spondenz gab der A ngeklagte dem W unsch Ausdruck, 
ebenfalls nach W estdeutschland überzusiedeln. Eine Be
w erbung bei der Zentrale der IBM in H annover schlug 
zunächst fehl. D araufhin  schrieb der A ngeklagte einige 
Zeit spä ter an  Au., der inzwischen G eschäftsstellen
le iter der IBM in A ugsburg geworden w ar, und er
k lä rte  ihm erneut seine Bereitschaft, in W estdeutsch
land zu arbeiten. Au. begrüßte sein Angebot. Im  April 
1955 teilte er ihm mit, daß er eine S tellung fü r  ihn 
habe. Der A ngeklagte entschloß sich jedoch aus inzwi
schen eingetretenen persönlichen Gründen, das Ange
bot nicht anzunehmen. Um aber Au.’s Angebot aus
zunutzen, w andte er sich an verschiedene Kollegen, um 
sie zur Übersiedelung nach W estdeutschland zu über
reden. Eine Kollegin lehnte seinen Vorschlag rundweg 
ab. D araufhin forderte der A ngeklagte seinen Kollegen 
Ha. auf, die „Chance“ auszunutzen und nach W est
deutschland zu gehen. E r w ußte, daß Ha. politischen 
Schwankungen unterw orfen w ar. Ha. lehnte zunächst 
das Angebot ab, entschloß sich später aber doch, nach 
A ugsburg zu fahren. Der A ngeklagte w ar auch m aß
geblich daran  beteiligt, daß sein Kollege E. den V er
lockungen Au.’s erlag  und illegal nach A ugsburg über
siedelte. U n ter einer fingierten A bsenderangabe teilte 
er Ha. mit, daß E. die Deutsche Dem okratische Repu
blik ebenfalls verlassen habe...............
Der A ngeklagte Sachße h a t zw ar keine Spionage be
trieben, aber die G efährlichkeit seiner Verbrechen ist 
trotzdem  nicht gering. E r entschloß sich aus eigenem 
A ntrieb, weil er aus persönlichen Gründen die Deutsche 
D em okratische Republik zunächst nicht verlassen 
wollte, den deutschen A rbeiter-und-B auern-S taat durch 
die Abwerbung anderer H ollerithspezialisten zu schä
digen. Durch sein V erhalten wurde die reibungslose 
D urchführung der A rbeiten eines w ichtigen P roduk
tionsbetriebes in  F rage gestellt. Eine S tra fe  von acht 
Jahren Zuchthaus is t angemessen.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1956, S. 99.
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Auszug aus: „Sie handelte im  D ienste unserer Todfeinde“ 
(aus dem U rteil des E rsten  S trafsenats des Bezirks
gerichts K arl-M arx-Stadt gegen die Saboteurin Theis)

W er sich abw erben läßt, dient den Todfeinden unseres 
Volkes! E r bekennt sich zum  B ruderkrieg an  der Seite 
K esselrings und seiner Komplicen! E r m uß durch zahl
reiche Spionagezentralen und w ird zum  W erkzeug der 
Im perialisten gem acht. W er aber dabei m itw irk t und 
B ürger der Republik abwirbt, begeht eines der schwer
sten  Verbrechen, deren ein Deutscher überhaupt schul
dig werden kann, gleich, ob er es in d irektem  A ufträge 
von A gentenzentralen ta t  oder ob er sich aus Feind
schaft in anderer Weise von ihnen dazu inspirieren

ließ. Zwischen beiden besteh t kein qualitativer U nter
schied. Das h a t die H auptverhandlung gegen die An
geklagte Theis erneut bestätig t.

Die Theis brach te ihre Opfer selbst ins Lager 
D er 15jährige Sohn der A ngeklagten w ar republik
flüchtig geworden. K urze Zeit spä ter erh ielt sie einen 
Brief, als dessen Absender ein H err Will angegeben 
w ar, und der sie nach Berlin-Grunewald bestellte, weU 
der Sohn sich dort in einem Jugendheim  befände. Sie 
fuh r dorthin und stellte fest, daß der Briefschreiber 
der L agerleiter w ar, der in W irklichkeit Rogge hieß. 
Sie sollte ihr E inverständnis geben, daß ih r Sohn nach 
W estdeutschland ausgeflogen wird. Das h a t sie aber 
nicht getan, weil sie befürchtete, dadurch das U nter
haltsgeld fü r  ihren Sohn einzubüßen und auch dessen 
V erdienst im H aushalt fehlte. Sie nahm  ihren Sohn wie
der m it zurück. A uf der Rückreise fü h rte  der Sohn 
m ehrere w estdeutsche Illustrierte , ein H etzb la tt und die 
berüchtig te H etzzeitschrift „T aran te l“ bei sich, die sich 
fo rtan  in der W ohnung der A ngeklagten befanden. In 
dieser W ohnung verkehrten  eine Reihe Jugendlicher, 
u. a. auch die Zeugen Beyer und Nötzold. Die Ange
k lag te forderte sie auf, die H etzzeitschriften zu lesen. 
Sie h a t im Gegenteil durch ihren Einfluß dabei m itge
w irkt, daß die Jugendlichen den E ntschluß faßten , die 
Deutsche D em okratische Republik zu verlassen und 
sich über W est-Berlin nach W estdeutschland zu begeben. 
Tatsächlich sind auch von den ach t Jugendlichen, die in 
ih rer W ohnung vor allem m it ihrem  Sohn verkehrten, 
einschließlich ihres Sohnes fünf republikflüchtig ge
worden.
In  den Gesprächen in ih rer W ohnung stellte die Ange
k lag te  Vergleiche zwischen beiden deutschen S taaten  
zugunsten W estdeutschlands an und behauptete, wenn 
die Jugendlichen in W estdeutschland arbeiteten, käm en 
sie besser vorw ärts. Sie gab ihnen auch W estzigaretten  
und W estschokolade, wobei sie n icht vergaß, darauf 
hinzuweisen, w as es in W estdeutschland alles fü r  gute 
Sachen gäbe.
Als der Entschluß der Jugendlichen, flüchtig zu werden, 
reale Form en annahm , erk lä rte  sie ihnen den W eg zum 
Flüchtlingslager und gab ihnen den R at, um  ganz sicher 
zu gehen, sich bei ihrem  Eintreffen noch von der Bahn
hofsmission am  Bahnhof Zoo in W est-Berlin beraten  zu 
lassen. Durch die Beeinflussung der A ngeklagten, die 
vor allem darin  liegt, daß sie dem Vorhaben der 
Jugendlichen, insbesondere den A rgum enten ihres 
Sohnes, n icht w idersprach, sondern diese un terstü tzte, 
gingen der Jugendliche B ratzsch und zu einem anderen 
Zeitpunkt die Zeugen Nötzold und Beyer nach W est- 
Berlin. Sie hielten sich genau an den von der A ngeklag
ten  beschriebenen Weg. Als die beiden L etztgenannten 
am  19. M ärz 1955 auf der Bahnhofsmission ankam en, 
w arte te  dort die A ngeklagte bereits auf sie und äußerte, 
sie h ä tte  n icht gedacht, daß sie doch gekommen wären. 
Beyer und Nötzold h a tten  von der Bahnhofsmission be
reits die Adresse vom Flüchtlingslager M arienfelde erhal
ten. Die A ngeklagte setzte aber durch, daß sie m it ihr ge
m einsam  in das Lager nach Grünewald fuhren. D ort an 
gekommen, begab sie sich allein in das Zimmer des 
Rogge, tr a f  diesen jedoch nicht persönlich an. Sie 
erk lärte , es seien zwei Jugendliche aus Sachsen ange
kommen, die republikflüchtig geworden seien und in 
ein L ager eingewiesen werden m üßten.

Bonn will DDR-Büger in die NATO-Armee pressen 
Die H andlung der A ngeklagten rich te t sich unm ittelbar 
gegen die Grundlagen des S taates und is t nach A rt. 6 
der V erfassung strafbar. Die Beeinflussung der Jugend
lichen zur Republikflucht ist Boykotthetze im  Sinne 
des A rtikels 6 der Verfassung. Sie ist aber auch K riegs
hetze im Sinne der gleichen Bestim m ung. Besonders 
die Jugendlichen, die nach W estdeutschland kommen, 
werden fü r  einen Revanchekrieg der dort herrschen-

138


